
Martin Führ 
Ökologische Stoffwirtschaft 

Vom Gefahrstoffrecht zum Stoffstrommanagement':-

Die stofflichen Belastungen von Mensch und Umwelt haben emen Umfang 
angenommen, der die Existenz von beiden bedroht. Wie eine dauerhafte Scho
nung von Ressourcen aussehen kann und welche Rolle in diesem Zusammen
hang Recht spielt, erörtert der Autor. Er macht Vorschläge, wie das bestehende 
Umweltrecht ergänzt und verändert werden kann, so daß es den Anforderun
gen an eine ökologische Stoffwirtschaft genügt. 

Die Red. 

l. EinLeitung 

Greift die Menschheit auf die Ressourcen des Planeten zu, spiegelt sich dies auf der 

stofflichen Seite wider: von der Rohstoffgewinnung über Transport, Verarbeitung 

und Nutzung der Produkte bis hin zu deren »Entsorgung«. Der Stoffdurchsatz einer 

Gesellschaft kann daher als »Leitindikator« für Verbrauch und Belastung der natür

Lichen Ressourcen angesehen werden.' Allein die Nutzung der Ressource »Fläche,< 

(oder "Raum,.<'), mit der darin befindlichen »biologischen Vielfalt«!, bildet sich hier 

nur unvollkommen wieder. Die Intensität der Umgestaltung der Landschaft etwa 

durch die Land- und Forstwirtschaft, aber auch durch Projekte der Nutzung rege

nerativer Energien (z. B. Staudämme, Gezeitcn- und Windkraftwerke)4 entspricht 

nur rudimentär deren stofflicher Komponente. 

Bei einer reinen Betrachtung des Umfangs der StOffströme bleibt die spezifische 

Wirksamkeit einzelner Stoffe in ökologischer oder medizinischer Hinsicht außer 

Gekur2(e FJ.ssung eines Beltrlgs fu r Crcmer/Fisahn (Hrsg.): JenseIts der mJ.rktrcgulienen Selb~[.s(("uerung 
(,rn Erschemen). 

I Diese Su::htweise hegt etwJ. dem sog. IO MIPS .. -Ansatz zugrunde. dcr anhand des Indikators der ,·M:ltenJ.!
lntcn:mal Pro Servlceelnheir .. cme naherungswelse Einordnung der UmweltfreundlichkciC von Gmem 
und Dlensdclstungcn crmogltcht:n will; "'gI. r.S(;hmldt-ßlcek. WIevIel Umwelt braucht der Mt::nsch?: 
MirS - das M,ß fur okolog"chc> W,rtschaften, BJsel '99) . 

l Geregelt im Bundesraumordnungsgc S'ctz als ubeq;reifendc Rahmenregelung, erg<1nzt durch das Recht der 
FJch-, Landes- und Onsplanung. 
D3s NJturschutzrecht deckt die bdnze ßandbrelte ab: vom kleinraumigen Schutz (sit::he dJZU K. Blzcr, 
MJrktanaloge Instrumente im N.llur- und Llndsch:tftsschulZ, Berlin [997) bis hin zu globalen An 'i"Jtzen; 
etwa die Abkommen von Rlmsar (l'cuchtö,·b,cle), WashmgtOn (Handel mit gefahrdttcn Arten) und R,o de 
jane<ro (BlOdivcrslll< und SChUlZ der Walder). 

4 Die EnergitgewinnuFlg criolgt hier weilg(;~hcnd ohne Sw(fverbrauch. Anders dagegen bl'l fossilen und 
nuklearen Energietrigern, wo - 7 .. B. bel de:" GewLnnung. VOn Kohle/Braunkohle/Uran. aber auch dun:h 
EmiSSionen Lnfolge der EnerglC'umWJnJlung und Juf der AbLa ll scHe - durchau<i nennenswt:ne swffliChe 
Komponenten 3uftretcn. 
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160 Betracht.' Neben der reinen Quantität muß also auch die Qualität der durchgesetz

ten Stoffe sowie deren Expositions- und Wirkungszusammenhänge einbezogen 
werden. 
Hervorzuheben ist schließlich eine damit zusammenhängende weitere Dimension, 
nämlich die des Risikos. Je weiter der Mensch in die physikalischen und biologischen 
Wirkungsmechanismen eindringt, desto größer wird die Wirkungsmächtigkeit seiner 

Handlungen, wobei oftmals das Wissen über die zumeist komplexen Wirkungsme
chanismen deutlich hinter dem handwerklichen Können zurückbleibt 6 Sinnbild 

dafür ist der Eingriff des Menschen in die kleinsten Bausteine der Physik (Arom
kernenergie) und der Biologie (Gentechnik), aber eben auch in der synthetischen 
Chemie. Hier stellt sich die Frage, ob wir hier weiter mit dem reduktionistischen, 
mechanistischen Weltbild operieren können oder ob wir nicht ganzheitlicher, d. h. 
unter Berücksichtigung ökosystemarer Wechselbezüge und ethischer Grundwene, 
an Entscheidungssituationen unter Ungewißheitsbedingungen herangehen müs

sen/ 
Die Herausforderungen, vor der ein »zukunftsfähiges«! Stoffstrommanagement da
mit steht, lassen sich mit folgenden Kategorien umschreiben: 
I. Quantität der vom Menschen zu verantwortenden 5toffsrröme 

2. Qualität 
a) des Stoffverbrauchs sowie 
b)der Sroffreisetzung und Stoffresorption 

3. Risikoqualität der freigesetzten Stoffe 
Die Akteure in Staat und Gesellschaft sind aufgerufen, sich diesen Herausforderun

gen zu stellen. Das Recht hat dabei die Funktion, gesellschaftliche Leitvorstellungen 
zu fixieren und in entsprechende Anreizstrukturen zur Verhaltenssteuerung zu über

setzen. 
Ziel des folgenden Beitrags ist es, diese rechtliche Seite eines gesellschaftlichen Stoff
strommanagements zu analysieren. Auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme gilt 

es, Perspektiven für eine SroHwinschaft zu enrwickeln, die sich am Leitbild der 
nachhaltig umwelrverträglichen Entwicklung orientiert. 

II. Bestandsaufnahme 

Ausgehend von der Charakterisierung der Problem lage (unten A.) sind die bestehen
den Regclungsansätze (B.), insbesondere der des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (C.), 
zu beschreiben, um auf dieser Grundlage die Leistungen und Fehl-Leistungen des 
geltenden Rechts zu bilanzieren (0.). 

s So aher - aus Gninden der rrakubilirJ.I - der MIPS-Ansatz (Fn. I), bel dem es keinen Unterschied macht, 
ob zur Herstellung ein"s Produktes eine Tonne Sand bewegt oder eine Tonne Dioxin emittiert Wird. 

6 Vgl. E. Chargaff, Naturwissenschaft al s Angri ff Juf die Natur, Ästhetik und Kommunikation (AuK) 69. 
14; A. v. Gleich, Risiken und Probleme der Gen- und hJrten Biotechnologie, Kommune 9/1985, 49 H. 
R. Kollek, .. Ver-ruckte" Gene - die IIllurenten Risiken der GentechnologIe und die Defizite der Rlsiko
debane, AuK 69,2.9: L. Trept. Holism and Reductiomsm in Ecology: Teehnical, Polirical and Ideolngj~J.1 
[mplications. CNS 5 (4). '994, [J-40 · 

Vgl. die vom ßU . D und M[sereor In Auftrag gegebene Studie des Wuppenal-Inst[tuts »Zukun{t.5f;ahigcs 
Deutschland", Basel 1995. 
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A . Problemlage 

Mit dem Problem der stofflichen Belastung von Mensch und Umwelt hat sich die 

sog. »Chemie-Enquete« des Deutschen Bundestages eingehend befaßt' Bei der 

Frage, welche Anforderungen an den Stoffdurchsatz zu stellen sind, damit eine wirk

lich dauerhafte Schonung der Ressourcen gewährleistet ist und sichergestellt wird, 

daß die biophysikalischen Belastungsgrenzen nicht überschritten werden, kann die 

Kommission auf früher formulieree Kriterien zurückgreifen :'o 

I. Die NUIZungsr.:He sich erneuernder Ressourcen darf deren Regenerationsratc nleht über
schreiten. Dies entspricht der Forderung nach Aufrechterhaltung der ökologischen Lei
stungsfähigkeit, d. h. (mindestens) nach Erhaltung des von den Funktionen her definiemn 
okologischen Realkapitals. 

2. Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem Umfang genutZt werden, in dem ein phy
sisch und funktionell gleichwertiger Ersatz in Form erneuerb:uer Ressourcen oder hüherer 
Produktivität der erneuerbaren sowie der nicht erneuerbaren Ressourcen geschaffen wird. 
Im Hinblick auf die vorrangig kritische Nutzung fossiler Energietrager läßt sich dies auf die 
Formel bringen, daß deren Nutzung (nur) insoweit gestattet ist, als gleichzeitig für die kom
menden Generationen die 1vlöglichkeit der Nutzung erneuerbarer Energietd.ger (letztlich 
a150 der Solarenergie) geschaffen wird. In Kurzform: Öl und Kohle sind nur insoweit zu 
nutzen wie zugleich das .. Fenster zur Sonne .. als EnergiequeUe geöffnet wird. 

}. Die Rate der Schadsroffemissionen darf die Kapazität zur Schadstoffabsorption der Umwelt 
nicht übersteigen. 
Sroffeinträge in die Umwdr sollen sich an der Belastbarkeit der Umweltmedien orientieren, 
wobei aUe funktionen zu berücksichtigen sind, nicht zuletzt auch ns tille l< und empfindli
chere 6kologische Regelungsfunktionen. 

4. Das Zeitmaß anthropogener Eintr:ige bzw. Eingriffe in die Umwelt muß im ausgewogenen 
Verhältnis zum Zeitmaß der für da.s Reaktionsvermogen der Umwelt relevanten natürljchen 
Proze.sse stehen. 
Dieses - über die klassische Nachhaltigkeitsdiskussion hinausweisende Kriterium - berück
sichtigt die oftmals ubersehene Tatsache , daß das vielziuene .. Gleichgewicht der Natur « 
allenfalls eine Momentaufnahme darstellt, es im übrigen aber durch standige Veränderung, 
durch Fortwahrende .. Beeinträchtigung .. des Bestehenden gekennzeichnet ist. Die »Natur<1. 
kennt kein permanentes und statisches Gleichgewicht; sie kennzeichnet ein .. Fließgleichge
wichtsprozeß «. 

Diese Anforderungen können unter den gegenwärtigen ökonomischen und sozialen 
Rahmenbedingungen zunächst nicht erreicht werden. Gleichwohl ist es aber not

wendig, sich auf dieses Ziel zuzubewegen. 

Trotz des Wissens um die Notwendigkeit der Reduzierung des Ressourcenver
brauchs und der Stoffreisetzung ist es bisher nicht gelungen, eine Trendwende zu 

erreichen. Der durch Menschen verursachte Stoffluß nimmt sogar noch weiter 
z.u." 

9 Enquete-Kommission ... Schut-I_ des Menschen und der Umwelt .. (Hrsg. ), VcrOlntwortun~ (ur die Zukunft 
- Wege zum nachhaltigen Umgang O":U Stoff- und Materials(romeo. Bonn 199 ) (= BT-Drs. Il/ S8tl). 
1I fr. 

10 Siehe H. Daly, InsmUllons for a Stel.dy-Su{c Economy, Wa.shlngtOn, oe. 1991; adaptiert und fortent
wickelt 10: Enguetc~ Kommlsslon .. Schurz dt'.s Menschen und der Umwdr~ (Hrsg. ), Die Indusmegesell
schaft gestalten - Perspektiven fur ernen nachhaltigen Um ~png mir StOff- und Material!Hromen. Bonn 
1994 (~ ßT·Des. ,,/8,60) .• , fr. 

1I Siche dnu ;l.usfuhrhch: P. BaccinrlP Brunner, Metabollsm of [he Antropospherc, BcrllO/Ht'ldd
berg/ New York 1991. 
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B. Programmatische Leitbilder 

I. Leitbild Nachhaltigkeit 

Die BundesrepubLik Deutschland hat sich auf der Konferenz der Vereinten Nationen 

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahre 1992 - vertreten durch 
Bundeskanzler Kohl und den damaligen UmweltministerTöpfer - dem .. sustainable 

development« als dem gesellschaftspo litischen Leitbild der Zukunft verpflichtet." 
Dieses Leitbild wird in der .. Rio-Deklaration« und der .. Agenda 2 1 ", dem politi
schen Aktionsprogramm zur Umsetzung des Leitbildes des sustainable develop
ments, als für die Völkergemeinschaft verbindliche Programmatik festgeschrie

ben." 
Dieses Leitbild hat in der Zwischenzeit auch Eingang in die Rechtsordnung gefun

den. Zu nennen sind hier die mit dem in Maastricht abgeschlossenen Vertrag über die 
Gründung der Europäischen Union verbundenen Änderungen des EG-Vertrages. 
Die Aufga benbestimmung der Gemeinschaft, die bislang u. a. auf eine .beständige 
und ausgewogene Wirtschaftsausweitung« abzielte, umfaßt nunmehr die Orientie

rung auf -ein beständiges, nichtinflationäres und umweltvenrägliches Wachstum. 

(Art. 2 EGV). Die Europäische WirtSchaftsgemeinschaft (EWG), die zunächst allein 
eine ökonomische Einheit Europas anstrebte, hat damit - mit der Zwischens tation 
der Einheitlichen Europäischen Akte" - den Schritt hin auch zu einer .. Umweltge
meinschaft« vollzogen. 'i 

Ansätze für eine Integration des Nachhaltigkeitsansatzes finden sich auch in Art. 20 a 
GG, wenn dort die intergenerative Verantwortung festgeschrieben wird.,6 

2. Leitbilder einer Stoffstrompolitik 

Von seiten der Bundesregierung wurden vorrangig an zwei Punkten konzeptionelle 
Ansätze zur StofflußreguLierung vorgelegt. Zu nennen sind hier zum einen die .Leit

Lillien Umwelrvorsorge« sowie die CO,-Reduktionsziele der Bundes regierung in der 
Folge der Enquete-Kommission .. Schutz der Erdatmosphäre«.'7 
Der Deutsche Bundestag hatte 1984 unter dem Titel .. Unsere Verantwortung für die 
Umwelt. die Bundesregierung ersucht, .. das Gesamtkonzept einer stufenweisen dra
stischen Emissionsverminderung aller vom Menschen in die Atmosphäre, Gewässer 

oder Boden eingebrachten Stoffe, die die Regenerationsfähigkeit des Naturkreislau-

12 VgJ. dazu t'lngehend S;tchverS(~ndigc:nr ;u (ur UmweltfrJ.gen. Umwcltgu[achten 1994, ßT-Drs. 11/ 6995. 
I J H. Hohmann, Ergcbnu:se des Erdgipfels von RIO. NVwZ 1993. 311/3 '4; vgl. :luch RJ[ der SJch\'erSt3n

uigcn fur Umwcl(fmgen (SRU). Umwt.'kguilchten '996 (BT-Drs. 1)/4108). Stuug:ut [996, T7.. . J 11 
14 Vgl. D.SchelLLng. Umweltschutz auf der Grundl:lgc d(.·r Emhcldichen Europal:ichcn Akle, EuR 1989. 

151.· 
I S Vgl. M. fuhr. Von RIO nlch Brusscl uber 1 S europ:ii schc HilUpw.ldte - Entwu:klungsrcndenztn Im 

Europillschen Umwchrccht.. KruV 1995, }>S ff. 
16 Vgl. D.Murswiek. m: Slchs, GG. Muncht..·n 1996, Ar1.1.ol. Rn.1.7ff. m.w.N. 
17 Die EntwIcklung n:lChl vom Ersren Bericht der Enquhe-Kommlsslon .. Schul7.. der Erd:::r.tmosphlre .. des 

r 2. Deuischcn BundcsLlgcS. Bann 1991 uber die Erkb.rung von ßundcsbnzler Kohl Jouf dcr Rio-folge
konferenz in Berlin 1995 (Bulletin dcr BundesregIerung 1995.277; vgl. T. Kr:lg(:now, Vcrh:lndlung.~poker 
um Khm:lschutz, Freiburg 1996, 5 I). Die Ausslchrcn, die selbsrgcscccku.on Ziele zu errt'lchc..'n, sind J.ller
dings eher gering. \ .... :\$ nicht zu let.Z.t luf die pohmch verfo lgte PriOrHl! sog . .. Fre iwilliger VercinbJ.run
nen .. zuruckgehr, vgL K. Renn,ngs/H. Bcrgmann/K.-L. Brockmlnn, Moglichkeiten unJ Grenzen von 
fl clwilitgen Umwd lschutzmaßnlhmen der WirrschlJr unH.'r ordnung$poltnsc h~ n Aspekl~n, M:\nnhelm 
19t)6; M. Fuhr. OrJnun:';Hlhmen fllr .. nJ.chh.lhl!~c Untern.:hmcn .... in: S.Schbcke (Hrsg. ). Neue Kon
zepl\.." im Umwehrc-ch!. Berltn 1996. 187 ( .!C2 H.), sowie die Antwort der Bundesrcgu:rung 111 ßT-Drs . 
1>1670 4. 
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fes nachhaltig Stören oder zerstören, vorzulegen« . ,8 Daraufhjn verabschiedete die 

Bundesregierung 1986 die . Leitlinien zur Umweltvorsorge durch Vermeidung und 

stufenweise Verminderung VOn SchadstOffen (Leitlinien UmweIrvorsorge) «. '. 
In der Einleitung beschreibt die Bundesregie:-ung die Aufgabe der Leitlinien u. a. wie 

folgt: 

,.Die Leidinien Umwelrvorsorge enrh::dtt.!n eine umfassende. t'achbcreichsübergrcifcnde Kon
z.eption für eine Politik minel- und la_ngfrisrigcr Umwcltvorsorge. Die Bundesregierung 
begreife das Handlungsprinzip der Umwelrvorsorge als ein dynamisches Prinz.ip zur schritt
weisen Nlinimierung von Umweltrisiken durch StOffeinträge entsprechend dem technischen 
Fortschritt. 
Die Bundesregierung will mit ihren Vorsorgckitlinien der politischen Praxis einen H:lndlungs
rahmen, der öffentlichen Umweltdiskuss!on Orientierung und der Wirtschaft weitere Impulse 
für die Entwicklung und Einsatz umwelt;''':!lOnender Technologien, Produktionsverfahren und 
Produkte geben. 
Die Bundesregierung erwartet die Unterstützung aller gesellschaftlichen Gnlppen und der ein
zelnen Bürger bci der Venvirklichung ihrer Politik der Umweltvorsorge. Diese Uncersturzung 
und die Dynamik vorsorgender Umweltpolitik sind Bedingungen für die langfristige Umscruk
turierung zu umweltschonenden Produkrionsprozes!Oc n und Produkten.(, 

Aus dem Prinzip der Umwelrvorsorge folgt für die Bundesregierung die Konse

quenz, Risiken füt die Umwelt durch StOffeinträge "so gering wie möglich« zu 
halten. Dies gelte bereits im "Vorfeld der herkömmlichen Gefahrenabwehr«. Nach 

den durch die "neuen Erkenntnisse der Wirkungsforschung« bekanntgewordenen 

Risiken müssen die Stoffeinträge LD die Umwelt " insbesondere durch emissionsmin
dernde und vermeidende Maßnahmen im Produktions-, Produkt- und Entsorgungs

bereich entsprechend dem technischen Fortschritt so gering wie möglich gehalten 
werden«.'o Die Realität der Risiken, die StOffcinträge vor allem langfristig für 

Mensch und Umwelt verursachen können, dürfe »nicht mit dem Hinweis darauf 

angezwejfelt werden, die drohenden Auswirkungen könnten nicht oder noch nicht 
in Zahlen ausgedrückt werden«. Die Bundesregierung betOnt:" 

»A ngesichtS der Umweltrisiken durch Stoffeintrjge ist es vielf.ch erforderlich, umweltpoliti
sehe Entscheidu ngen auch sc hon dann zu treffen, wenn exakte Berechnungen noch nicht 
vorliegen. Wissenslücken dürfen nicht zu einem Verzicht auf vorsorgende Umweltpolitik füh
ren.1( 

In dem Maßnahmenkatalog der Leitlinien werden diese Ansätze allerdings nicht 

weiter ausgefüllt. Eine "umfassende, fachbereichsübergreifende« Herangehensweise 
an die Problematik wird nicht entwickelt. Auffällig ist die mehrfache BetOnung, 

Maßnahmen sollten »e ntsprechend dem technischen Fortschritt« verwirklicht wer
den, was eine technikorientierte Sichrweise erkennen läßt, die nicht nach den 

sozialen Bedürfnissen oder gesellschaftlichen Funktionen fragt, die mit einem be
srimmten stOfflichen Problem verbunden sind, sondern eine Lösung nach dem 

"Stand der Technik. anpeilt. In der Praxis führte dies meist zu (produktions-)anla
gentechnischen »end-of-the-pipe«-Strategien (siehe unten C. I.), während die Pro

dukte selbSt zunächst nur wenig in das regulative Blickfeld gelangten. 

Das Konzept geht somit davon aus, daß es durch technische Maßnahmen gelingen 
könne, die Freiseczung von SchadstOffen zu verringern. Das Ziel einer Verringerung 
des Stoffumsatzes sowie die damit einhergehende Veränderung der Verbrauchsge

wohnheiten und Produktionsbedingungen wird nicht angesprochen. 

18 Beschluß vom 9.2.1 98 .. (Plcn;uprotOkoli 1'0/ 13 . BT-Ors . 10/870). 
'9 ßundesrC'!;icrun .. ·. Leit linien 7. ~lr U mwehvor orse durch Vermeidung und stufenweise VernHndt'run~ von 

Schadstoffen (Lcltlinu:n Umwdtvorsoq:::c} \-o m 19-9-1 986. BT-Drs_ 10/6026 .. 19-
20 Bundt:sreglcrung (Fn. I ~) . 8. 
21 BundcSf<::gll.:runs (F" 19). 6. 

(6) 
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Dementsprechend unzureichend stellen sich auch die ergangenen Regelungen in den 

versch iedenen Gebieten des Umweltrechts dar, wie die folgende Übersicht deutlich 
macht. 

C. Bestehende Regelungsansätze 

Im folgenden sollen zunächst - in summarischer Form - die bestehenden anlagenbe-

2.Ogenen sowie die stOff- und produktrechtlichen Vorgaben skizziert werden. 

I . Anlagenbezogene Regelungen 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz verpflichtet die Betreiber genehmigungs be

dürftiger Anlagen nicht nur zur Luftreinhaltung nach dem Stand der Technik." Seit 

der Novelle im Jahre '985 sind Anlagen zudem so zu errichten und zu betreiben (§ 5 

Abs. , Nr. 3 BImSehG), daß »Reststoffe vermieden werden, es sei denn, sie werden 

ordnungsgemäß und schadlos verwertet". Nur soweit dies »technisch nicht möglich 

oder unzwnutbar« ist, kommt eine Beseitigung in Betracht. Damit existiert eine 

eindeutig stoffstrombezogene Vorgabe, die auf eine Schonung der Ressourcen ge
richtet ist!) Dies gilt vor allem für d.ic geforderte Vermeidung von Reststoffen. Die 

Praxis geht allerdings davon aus, daß Vermeidung und Verwertung als gleichrangige 

Pflichten anzusehen sind. Enorme Schwierigkeiten bestehen zudem bei dem Vollzug 

der Vorschrift." 

Bislang gibt es nur geringe ökonomische Anreize zur Entwicklung VOn Vermei

dungstechnologien, auch wenn in einigen Bundesländern zwischenzeitlich (Sonder-) 
Abfallabgaben erhoben wurden. 's 

Ähnlich ist die Situation im Bereich der Produktionsrückstände, die auf dem Abwas

serpfad entsorgt werden sollen. Auch hier konzentrierte sich der Schwerpunkt 

hoheitlicher Aktivitäten auf nachgeschaltete Abscheideeinrichtungen in Form von 

immer aufwendiger gestalteten Kläranlagen." Zwar existiert hier seit 198, über die 
Abwasserabgabe ein ökonomisches Steuerungsinstrument. Die - ohnehin arg be

grenzte" - Anreizwirkung ist jedoch allein darauf gerichtet, die Einleitung in ein 
Gewässer (nicht jedoch die Entstehung schadstoffhaltiger Abwässer an der Quelle) 

zu verringern. ,8 Die eingenommenen zweckgebundenen Mittel sind für Maßnahmen 

II Konkretisiert z. B. in de ... Großll'ul'rungs:mJagenverordnung und der Verordnung ubcr Verbrennungsm
bgen fur Abfalle und :ahnliehe Stoffe - I J. und 17. BlmSchV oder 10 der TA Luft, don lnsb~sondere im 
Alunlagt:nsanierungsprogramm. 

23 Die in § s Abs. I Nr. -1 BlmSchG ebenfalls seit 1985 enth:\hene Pflicht zu r Abw:umcnut~ung konnte 
ebenblls zur Ressourctnschonung und Emissionsminderung beiuJgen. Es fehlt jedoch noch immer die 
ruch § 5 Abs. 1. BlmS\:hG erforderliche Durchführungsverordnung. Im Zuge der Selbsrverpflichtungser
klärung l.um Klim,lS(:hutz verzichtete die BundesregIerung d:uluf, den Erlaß der Verordnung weiter zu 
verfolgen. \'gl. Fuhr (Fn. 17), 197. 

,q Ans::itze in dieser Rlchlung finden sich in dem sog . .,Crashprogr;amm« 10 Hessen, vgl. Hcssisches Um
weltmini:.tc:rium. Vollzugsprogr:lmm nJch § 5 Abs . 1 Nr. ) BlmSchG, Wiesbaden 1991; siehe dazu Juch 
E. Rehbinder. AbflllrechdichL' R<.:gdungen im Bundes-lmmissionsschut1.gcsCt2.. DVBI. 1989, 496 sowie 
M. Führ, RechUibge bei Sondef'JbfaUverminderungsmlßnlhmen. KGV-Rundbrief [ + 1.19}, }o-p. 

25 Zur empirischen Wirkungsanalyse siehe K. Bizer/J. OopferlC. Ewen, DIe Abg:lbe :luf Sondenbf:lll in 
B:lden-Wuruemberg, ZAU, 1994, S 54 H. 

1.6 Siche ~ 7"J WHG J. F. mit dcn dazu eqp.ngenen VcrwJltungsvorschriften (d3l.u etWa: B. BenderiR. Spar
w:lSser/ R.Engel, UmweIrrecht, Heidelberg 199 h1.l7iL) . 

27 Vgl . R:H der SJchverscandigen tur Umwehfragen (SRU), Die Abw.u sL' r.lbgJbe. Stuttgan 1974. JJ sowie 
M. 86hm , Gesetzgebungslehre und Gesctzgebungspr:lxis - D::mtdlung :lm BL'j$ptd des Abw:l.sst~ abga

b.:ngcsctus, Z (' Ll s~hf1ft rur Gesetzgebung 1994. IJ2 /1 3S· 
18 Vgl. M. Bohm, Du;, Wirks:lmkeir von UmwehlenkungsJbg:lben - 3m BeIsp Iel des Abw3sserabgabengesl:t

us. Dusseldorf t 990. 
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zur Erhaltung oder Verbesserung der Gewässergüte zu verwenden, Dazu zählt aber 
auch der Bau von Anlagen zur Abwasserbehandlung und »Beseitigung« des Klär
schlamms, womit sich die Abgabe letztlich zu einem erheblichen Teil als Finanzie
rungsinstrument für »end-of-the-pipe«-Technologien darstellt.·9 

Auch die übrigen Vorschriften des Immissionsschutzrechts sind - zumindest in ihrer 
praktischen AusformungJo - in erster Linie auf die nachgeschaltete Begrenzung der 
Emiss ionen gerichtet (so z, B, die Großfeuerungsanlagenverordnung und die Ver
ordnung über Verbrennungsanlagen für Abfälle und ähnliche StOffe - I} , und 
17, BImSch V), 
Als eigenständiges Ziel wird im Rahmen des Anlagenrechrs die Verringerung des 
StOffumsatzes nicht verfolge Die anlagenbezogenen Vorschriften betrachten allein 
die StOffe, die auf dem einen oder anderen Wege die Anlage verlassen (Emissionen im 
weiteren Sinne); das hergestelIre Produkt und seine Umwelrwirkungen bleiben un
berücksichtigt. 
Festzuhalten ist damit, dall das Recht zwar einen medienübergreifenden Ansatz bei 
der Beurteilung der Stoffverluste von Industrieanlagen verfo lgt. Defizite ergeben 
sich jedoch zum einen daraus, daß die Produkte (und Koppelprodukte bzw, .Wen
stOffe«), di e die Anlagen verlassen, nicht berücksichtigt werden, Außerdem stößt der 
Vollzug der Vorschriften auf eine Vielzahl struktureller HemmnisseY 

2, Stoffbezogene Regelungen 

Stoffbe7.ogen~ Regelungen finden sich sowohl im Chemikalienrecht (unten a) als 
auch im Abfallrecht (b), 

a) Chemikalien-Gesetz 

Der Ansatz des Chemikaliengesetzes richtet sich in erster Linie auf Stoffe, die für 
Mensch und Umwelt i.l besonderer Weise »gefährlich« sind, Das Gesetz wurde im 
Jahre 1990 umfassend novelliert.!' Dabei wurde auch die Zweckbesrimmung in § t 
ChemG neu gefaßt. Zweck des Gesetzes ist es danach, den Menschen und die Um
welt vor schädlichen Einwirkungen gefährlicher StOffe und Zubereitungen zu schüt
zen, insbesonders sie erkennbar zu machen, sie abzuwenden und ihrem Entstehen 
vorzubeugen, 
Auf drei wesentliche Einschränkungen ist allerdings hinzuweisen: 
I. Zum einen ist das Zulassungsverfahren des ChemG weiterhin auf "neue StOfio« 

beschränkt; die meisten StOffe fa.llen jedoch unter die AltstOffregelung,J) 
2, Die außer halb des Zulassungsverfahrens bestehenden Regelungsmöglichkeiten 

19 In die gleIche: Richtung wiesen steuerrechdiche Vorschriften, die eIne crhohte Absetzbarkelt iur Win~ 
schnft.o;guu:r vorsahen, die dem Umweltschutz dienen (siehe § ld E5tG i.d.F. vom Il. 6.1985, BGBI.1, 
978, dt.'r ctwa den B:lU eint'r AbflllverbrennungS3nlagc bcgunsl igte , die InvesCltlon I.n ein abfOllbrmcs 
Vcrbhrc.-n hing~gen nicht). 

30 Die in Ne }. 1. 1 Abs. 1 TA Lulr enlhJIt(!ne Pflicht, .. die E.ntstehung von lufrverunrcintgenden Emissionen 
von vornherein zu vermeiden oder zu minimiertn ", und dazu In sbesondere dic Produktionsverfahren zu 
optimieren ( .. z. ß. weitgehende Ausnutzung von EinS3tzseo(fcn und Energic .. ), findet 10 der Gcnehmi~ 
gungspraxis ~cgenuber den einbcher hlndhl bb:uen GrenzwertVorschriften bum Beachtung. 

31 Vgl. M. fuhr, S::anlerung von lndusmt'anlagen . Dusseldorf 1989. 1}9 H. 
}l S:che dnu M. Fuhr/rh. RahncriR. Gncßhammer. Novellierung des Chl-m,kaliengeseezes, Frcl~ 

hLlr~/D:Hm<;t;\d[ 1989; \ ·1.llIllOann. Chemikalienrecht, Bann 199 1. 

33 SlChe dazu H. ~tcnzel el 31. (hrs\;. vom Hessischen Sozialmtnisrcr, Dcr Tnck mit den Ahstoffnllchmel
dur.;:!en. 'Xo-,esbacl~n 1986), dll,~ nlchweiscn. d3ß - unter Zugrundelegung 'ion Krilenen, die zuvor 
emvernehmlich mit den Unternehmen dcr Chemischen Industrie und dem Verb3nd der- Chemischen 
lnduslrie (Ver) fcst~eleg( wurden - 50':10 der AIc.sto(fn3t.:hmeldungrn unberechtigt erfolgle. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-2-159
Generiert durch IP '18.216.154.7', am 28.04.2024, 16:12:04.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1997-2-159


166 gelten überwiegend nur für »gefährliche Stoffe«, setzen also das Vorhandensein 
eines Gefährlichkeitsmerkmals voraus; zwar wurde im Rahmen der Novellierung 
auch das Merkmal »umweltgefährlich« aufgenommen, die entsprechenden Daten 
zur Beurteilung, ob dieses Merkmal erfüllt ist (siehe § 3 a Abs. 2 ChemG), liegen 
jedoch meist nicht vor. 

}. Um diese Informationslücke zu schließen, eröffnet das Gesetz die Möglichkeit, 
Mineilungspflichten auch für alte Stoffe und für Zubereitungen auf dem Wege 
einer Rechtsverordnung zu erlassen (§§ J6c und J6d ChemG) . 
Der weit überwiegende Teil der relevanten Produkte dürfte jedoch unter den Be

griff der »Erzeugnisse« (§ 3 Nr. 5 ChemG) fallen, für die keine Mitteilungspflich
ten vorgesehen sind. Eine Rechtsgrundlage, mit deren Hilfe die relevanten Daten 
erhoben werden können, fehlt somit. 

Festzuhalten ist damit, daß der Anwendungsbereich des Chemikaliengesetzes durch 
die Novelle 1990 zwar auf Erzeugnisse ausgedehm wurde, womit theoretisch auch 
Produkte vom Geltungsbereich des Gesetzes erfaßt sind. Der primäre Regelungsan
satz des Gesetzes liegt jedoch weiterhin bei Stoffen und bei Zubereitungen. Lediglich 
für diese Bereiche existiert eine Rechtsgrundlage zur umfassenden Ermittlung der 
Stoffwirkungs- und Stoffstromdaten; diese fehlt jedoch für die Erzeugnisse. 

Das Chemikaliengesetz ist daher in der gegenwärtigen Form weder geeignet, ein 
»monitoring« der Stoffströme zu ermöglichen, noch kann in nennenswertem Um
fang eine Steuerung der Stoffströme erreicht werden. 
Dennoch kann das Chemikalienrecht im Bereich der »gefährlichen Stoffe« einige 

Erfolge aufweisen. Dies gilt zum einen im Bereich des Arbeitsschutzes, zum anderen 
aber auch bei produktbezogenen Regelungen, wo eine Reihe »spektakulärer. Schad
stoffe aus den Produkten verbannt wurde (bzw. entsprechende Grenzwerte festge

legt wurden)." 
Ein frühes Beispiel ist das Verbot von Pentachlorphenol (PCP))!, welches (nicht 
zuletzt durch seine Verunreinigungen durch Dioxine) bei Herstellung und Anwen

dung erhebliche Probleme aufwies. Nachdem - in der Folge vOn Protesten der 
Anwohner, die sich auf wissenschaftliche Gutachten stützen konnten>6 - die letzte 

bundesdeutsche Produktionsstätte Mitte der 80er Jahre die Herstellung von PCP 
einstellte, gelang es der Bundesregierung, Ende 1989 die Verbotsverordnung zu ver

abschieden. Dieser nationale Alleingang auf dem Gebiet des Produktrechts fand die 
Zustimmung der Europäischen Kommission und ist bis heute wirksam." 
Die Stoffpolitik jenseits des Chemikalienrechts konzentrierte sich im wesentlichen 
auf Kraftstoffe (Senkung des Gehaltes an Blei und Schwefel, Verbot der »Scavenger«
Verbindungen).>! Der Mineralölsteuer wurde mindest in den letzten Jahren auch der 
Charakter einer Lenkungssteuer zugesprochen, die Anreize zu einem sparsamen 

Umgang mit Kraftstoffen vermitteln sollte. 

34 Jetzt zusammt·ngehßt In d~r Chcffilkalien-Verbotsverordnung 110m '4. IO.199J. BGBI. [, 1720, di~ U.J. 

folgende Stoffe betrifft: DDT, Asbest, Formald c.'h)' d, Dioxine und Fur:].ne. Bc:nzol, Quecksilber, Blei, 
Cadmium und Vinylchlorid. 

H Pemachlorverbolsverordnung vom Il,IZ.1989. BGB!.l, 12J5· 
36 A. Konenbmp/Y. Wollny. Stellungnahme des Öko-Instituts z.ur Pent:'Lchlorphcnol-Produktion der 

Fiffil:l Dynamit-Nobel in Rhejnfeld~n. Freiburg 1984. Siehe dazu ::'Luch: J. Viebrock, Ö Hend ichkcll Im 
Vert:lhren der Chcmlblienkontrolle:lm Beispiel " PCP~. Dusseldort 1995. 

)7 Der EuCH haue zwar d~r Kb;;c von Fr:lnkreich teilweise Recht gegeben; :lllrrdings nur Insoweit :lls die 
unl.u rclt:hende Begrundung dl.:r KommissionscmschL"idung nach An. 100 J Abs. 4 EGV bem:lnl;ch Wird 
(Urteil vom 17. j_ 1994 - Rs C 41 /9) - Franz.osische Republik/Kommi SS ion. EuZW 199-4 . 4os (m. Anm. 
Hayder) = ZUR 1994. 247lm. Anm. Brcu~rJ). 

)8 Slche dlS Bcn"Zlnbleil;tstt"Z und die J., 10., 19., 20. und lJ. Durchführungsvero rdnung zum Bundcs
Immlssionsschulzgcserz . 
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b) Das frühere Abfal/recht 

Das Abfallgesetz in der Fassung des Jahres 1986 regelte in § 1 a die Rolle von Ver

meidung und Verwertung. Anders als dies vielfach wahrgenommen wurde, enthielt 

das Gesetz lediglich einen eingeschränkten programmatischen Vorrang für die Ver

meidung und gab auch der Verwertung lediglich eine begrenzte Priorität. J9 

Zentraler Ansatzpunkt zur Steuerung der Abfallströme war § 14 AbfG.,a Unter dem 

Regime des § 14 AbfG konnten Maßnahmen zur Verminderung von Menge und 

Schadstoffgehalt der anfallenden Abfälle erlassen werden. Die bisher verabschiede

ten oder im Entwurf befindlichen Verordnungen nach § 14 AbfG folgen dem 

Grundmuster der Verpackungsverordnung: Als abfallwirtschafrliches Ziel formu

liert § 1 Abs. 1 die Vorgabe, Verpackungen "aus umwelrverträglichen und die stoff

liche Verwertung nicht belastenden Materialien herzustellen«. Auch die übrigen 
Regelungen, davon geht § [ Abs. 2 VerpackVO aus, sind darauf ausgerichtet, Abfälle 

aus Verpackungen zu vermeiden. Instrumentell ausgeformt ist dies allerdings nur 

sehr bedingt. Die Verpackungsverordnung starniert zwar vordergründig eine Rück
nahmepflicht des Herstellers, lenkt Verpackungsmüll de faCto jedoch in die Sortier

und Verwertungsanlagen des Dualen Systems, ohne daß in nennenswertem Umfang 

eine Vermeidung von Abfällen erreicht wird." 
Das frühere Abfallrecht war damit nur äußerst eingeschränkt in der Lage, einen 

Beitrag zur Schonung der Ressourcen und zur Verminderung der Stoffeinträge zu 
leisten. 

D. Ansatz des KreisLaufwirtschaj"tsgesetzes 

Mit dem Kreislaufwirrschafrs- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) wird die Verantwor

tung des Herstellers für sein Produkt betont. Damit wird der Ansatz der Verpak

kungsverordnung weiterentwickelt" Das Konzept der Rücknahme gebrauchter 

Produkte mit dem Ziel der stofflichen Verwertung erscheint zwar auf den erSten 

Blick sinnvoll; eine nähere Betrachtung zeigt jedoch, daß eine derartige "Kreislauf
wirtschaft« nur unter ergänzenden Randbedingungen tragfähig ist. 
Der Gedanke einer Kreislaufwirtschaft geht davon aus, daß die Produkte nach Ab

lauf ihrer Lebensdauer weitgehend verwertet werden und so der lineare Stoffluß in 

einen Kreislauf umgewandelt wird. Im folgenden soll aufgezeigt werden, inwieweit 

eine Kreislaufwirrschaft geeignet ist, die Abfallprobleme zu lösen, zur Ressourcen
schonung beizutragen sowie mittelfristig eine nachhaltige Entwicklung einzulei
ten"n 

39 DIe Verwertung haI Vorrlng vor der sonsngen Entsorgung, wenn sIe technIsch moglich, nicht unzumu[
bar ist und rur dIe gewonnenen StOffe oder die gewonnene Energie ein Markt vorhanden ist (§ J Abs.:z. 
Sm J AbfG). 

40 Erg:lnzt"nd IrlH die ".Ordnung der Entsorgung- nach § '" Abs. s AbfC hi n:(.u , vgl. M. Fuhr/C. Ewcn, 
Abfallwirtsch.lfdiche Sreuerun~:; ln s trumenlc - Maßnahmen nach § I" AbfG \l nd .. Ordnung der Entsor
gung ... nach § 4 Abs. ~ AbfG, D-arnlsl3dt '991. 

4' Vgl. dazu V. WoUny, In: M. Fuhr/G. 8oth/M. Bohm, MulIvermeidung und Mullvcrwcrtung, K3rlsruhe 
1991, 97ft sowie die Ausfuhrungcn zu dcn Grenzen der Krelslaufwirt!ichaf[ In dem fol genden Ab~ 
schnitt. 

42 DIe grunds311.liche Pflicht wr Abbll"crme,dul1~ bleibt Jedoch "luch hier unkonkret; Rechtsfolgen fur 
den Fall, d3ß die Vo rt;. .1ben nleln eingehahen wc,dcn, kenm das GeSetl. nicht; vgl. unu Petersc:1, F./Rld, 
U .. Das neue Kreislaufwlnschahs- und AbbllgcSCli'., NJW 1995, 7 H.; Ewt'n, S(:J.u sta:J.dichcm Entsor
gun gs notstand nun der pr;"';\[c Kreislaufkollaps?, KGV~Rundbritf ,..J94. '4 tL 

-u Vgl. B. GcbenJM. FuhrfV Wollny , Okologischt: StoffwinsdlJft - Grund::mfordcrul1gcn an eine S[(,!f
rJußregullcrung, DamlStJ.Jt 199}. 12 ff. 
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168 Im linearen Stoffluß vom Rohstoff über das Produkt zum Abfall gibt es viele Verar

beirungsprozesse und Zwischenprodukte, bei denen jeweils Abfälle anfallen. Meist 
besteben bereits bestimmte Recyclingkreisläufe. Ein streng linearer Stoftluß kommt 
in der industriellen Praxis kaum vor. 

Ziel im Bereich der Rohstoffgewinnung und Produktion muß es sein, eine hohe 
Effizienz zu erreichen. Für unbrauchbare Produkte sind verschiedene Verwertungs
möglichkeiten offen: Sie unterscheiden sich durch die Stufe im Produktlebenslauf, 
auf die das Material zurückgeführt wird. Je näher die Stufe, zu der der Verwertungs

prozeß führt, am Endprodukr liegt, desto besser ist die Nutzung von Material und 
Energie und somit die Umwelrentlastung. Die Reparatur eines Produktes wird daher 
günstiger als eine werkstoffliche Verwertung sein, diese wiederum besser als eine 
rohstoffliche Verwertung. 
Die Möglichkeiten der stofflichen Verwertung werden durch primäre Einflußfakto
ren begrenzt: 
- Während der Produkmutzungsphase wird Material zerstÖrt oder geht verloren, 

und Stoffe gelangen irreversibel fein verteilt und praktisch nicht mehr rückholbar 
in die Umwelt. 

- Der mögliche Erfassungsgrad des verbliebenen Materials wird bestimmt durch die 
Organisation der Abfallwirrschafr und das Verhalten der Abfallbesitzer. 

- Exportierte Materialien und Produkte sind dem inländischen Stoffkreislauf ent

zogen. 
- Je nach Organisation der Erfassung und der Komplexizität der Produkte gehen in 

einer der eigentlichen Verwertung vorgeschalteten Sortiersrufe weitere Materialan
teile verloren. 

Aufgrund dieser Faktoren ist keine vollstiindige Kreislaufschließ"ng möglich. 
Die stoffliche Verwertung wird zudem begrenzt durch materialspezifische Eigen
schaften. In jedem Zyklus des Stoffkreislaufs wird das Material geschädigt oder 
verunreinigt, so daß nur eine begrenzte Zahl von Durchläufen eines (theoretisch) 
geschlossenen Kreislaufs möglich ist. 
Materialspezifisch kann dem zunächst dadurch entgegengewirkt werden, daß eine 
Vermischung mit Neumaterial erfolgt, Zusatzstoffe zugegeben werden oder indem 
komplexe Reinigungs- und Aufbereirungsprozesse angewendet werden. Diese Maß
nahmen begrenzen jedoch emweder die Einsatzmenge an Altmaterial oder führen zu 
einer Ausschleusung eines Teils des Altmaterials aus dem Kreislauf. Bestimmte Zu

sätze zum Material (vor allem bei Kunststoff) verringern die Verwertbarkeit des 
Materials im nächsten Zyklus. Die materialimmanemen Faktoren führen zusammen 
mit der technischen Effizienz der Verwertungstechnik zu weiteren Materialverlu

sten, d. h. Ausschleusung aus dem Stoffkreislauf. 
Bei steigenden Verwertungsquoten (Ziel der Kreislaufwinschaft) werden potemiell 

mögliche Durchlaufzahlen als zusätzliche Restriktionen bedeutsam: Im Material

kreislauf befindet sich bei 50% Verwertungsquote nur sehr junges Material im 
Stoffkreislauf, bei 75 % Verwertungsquote steigt der Anteil älteren Materials bereits 
deutlich; wird eine in der Praxis kaum mögliche Verwertungsquote von 90% er
reicht, ist logischerweise nur sehr wenig junges Material im Stoffkrcislauf entha.lren. 

Aufgrund der damit gegebenen MateriaIeigenschaften sinken zugleich die stofflichen 
Eigenschaften der Produkte. 
Aufgrund der narurgeserzlichen Restriktionen bei der Schließung von Stoffkreisläu
fen ist es zur ökologischen Stabilisierung notwendig, 
- die Stoffkreisläufe zu verlangsamen (Lebensdauerverlängenmg der Produkte) 

und 
- andererseirs die Nutzung der Stoffe in den Produkten zu intensivieren und zu 
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effektivieren (stoffnutzeneffizientere Produkte, andere Nutzungsformen der Pro

dukte, Reduzierung der Produktmengen). 

Durch diese Maßnahmen kann der Rohstoffverbrauch und das Abfallaufkommen 

pro Zeit- und Nutzeneillheit verringen werden. 

Als optimale technische Strategie erweist sich demnach eine Kombination von Le

bensdauerverlängerung und Optimierung der Verwertung. 

Diese Ausführungen machen deutlich, daß die im Kreislaufwimchaftsgesetz enthal

tenen Ansätze überwiegend noch immer von einer abfallwimchafdichen Betrach

tungsweise ausgehen. Diese erweist sich jedoch als ungeeignet, das angestrebte Ziel 

einer dauerhaften Kreislaufwinschaft zu verwirklichen. Hier sind ergänzende Rege

lungen, die in die vorgelagerten Prozesse eingreifen, norwendig. Vor allem aber ist es 

erforderlich, die Gestaltung der Produkte und die Bedingungen des Ge- und Ver

brauchs der Produkte zu beeinflussen. In diese Richtung weist zwar die in § 2! 

KrW-i AbfG verankene Produktveranrwortung von Hersteller und Handel; die Vor

schriften gehen jedoch kaum über einen "bloßen Appell« hinaus. Dies mag dazu 

beitragen, den Bewußtseinswandel in Richrung Langlebigkeit zu verstärken; für sich 

genommen wird es jedoch kaum ausreichen, die notwendigen Veränderungsprozesse 

anzusto{Sen. Dazu sind vielmehr ergänzende Rahmenbedingungen norwendig (siehe 

IIl. B.). 

E. Leist"ngen und Fehl-Leist"ngen 

Bilanziert man die Leistungen und Fehl-Leistungen des geltenden Rechts im Hin

blick auf ein .. ökologisches«" Stoffstrommanagement, treten folgende Ergebnisse 

besonders hervor: 

Für lange Zeit standen die Produktionsanlagen im Mittelpunkt der gesetzgeberi

schen und administrativen Aktivitäten. Gestützt auf das klassische gewerberecht
liche Iostrumentarium<! wurde versucht, das .. technisch Machbare« in die betrieb

liche Wirklichkeit zu überführen. Dabei sind z. T. beachtliche Erfolge zu 

konstatieren; erwa im Bereich der klassischen Massenschadstoffe (z. B. Schwefeldio

xid, Stickoxide, Stäube). Erreicht wurde dies durch klare ordnungsrechtliche Vorga

ben. Technisch handelt es sich fast durchweg um nachgeschaltete Abscheideverfah

ren ( .. end-of-the-pipe«: Abluftreinigungen und Kläranlagen); die Schadstoffe 

wurden auf den Abwasser- und VOn dort auf den Abfallpfad »verschoben «. 

Die stoffliche Perspektive folgte z. T. dem obigen Ansatz und konzentrierte sich auf 

die »technische Entgiftung« von Massenstoffen, vor allem der Kraftstoffe. Ergän

zend finden sich Einzelregelungen im Bereich der gefährlichen Stoffe, die mit einer 

gewissen Verzögerung dem -Schadstoff des Monats« folgen. 

Das Abfallrecht wurde - dem Modell der Verpackungs-Verordnung folgend - zum 

Kreislaufwinschaftsgesetz fortentwickelt. Ocr damit einhergehende Prozeß des 

Umdenkens - von der rein abfallwinschaftlichen Perspektive hin zu einer umfassen

deren Sichtweise - darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, daß auch eine 

Kreislaufwirrschaft mit erheblichen Verlusten (also: Emissionen, in welcher Form 

-14 Der Begnff ,'.okologisch. beze ichnet 10 diesem ZusJ.mmtnhang cin 3 n .. Umwehkriterien .. ausgerichtetes 
Vorgehen und l~hnt sich damu an die umgangsspra.chliche Bt:dc.'utung des Begriffes an. Diese wC II::IH 

deutlich von der ursprung;lichen Verwendung in der .. Okologle .. 31 s FJ.chdisziplin der Biologu.· ab (.s, ch~ 
H. Ellenbcq; , Okos>' stcmforschun~, HCH.idbcrg '97J sowu: W. Kunler, Okologie - Zum EokcHI:n
schw indel ei nes Begriffs, Verh.l ndlun~cn d('r Gcsellsch:l.ft ur Okulugte!4 [19941, )-9}. 

45 M. Fu hr, Ein UmwdtschulzgeSe(7. in den Fesseln des Gewerberechts - Dls BlmSchG nleh seiner }. No
ve lle, Inrormatlonsdicns( Urnwdtrt:cht (IUR, jet7.t ZUR). ' 99-0,54 ff 
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17° auch immer) an Stoffen und Energie verbunden isr. Eine auch nur annäherungsweise 

»vo llständige Schließung« der Stoff-Kreisläufe, wie sie offenbar man chem vor

schwebte, erweist sich aufgrund naturgesetzlicher und organisatorischer Restri ktio

nen als unrealisrisch . 

In den letzten Jahren wurde immer deutlicher, daß eine erfolgreiche Umweltpolitik 
sich auch der Produkte des industriellen Prozesses an nehmen muß. Denn immer 

mehr wurde klar, daß die eigentlichen "Emissio nen « der Industriegesellschaft nicht 

aus den Schornsteinen und Abflußrohren der Produkt ionsa nlagen stammen, son

dern in den "Produkten selbst<,'· liegen. 

Festhalten läßt sich folgli ch, daß die Bundesregierung zwar bereits '984 übergrei

fende Leitlinien einer "Schad-StoH-Politik« formulierte, sich bei der Umsetzung 
jedoch auf das klassische Instrumentarium beschränkte, welches zwar d as Etikett der 

Vorsorge für sich i.n Anspruch nimmt, jedoch ;n weiten Bereichen de facto den 

Problemen "hinterherl;ef« und damit als »Nachsorgepolitik aus dem Blickwinkel 

des technischen Umweltschutzes« zu charakterisieren isr. Die darüber hinausweisen

den Ansätze - vor allem im KreislaufwirtSchaftsgesetz - sind zu begrüßen, bedürfen 
jedoch, wenn eine spürbare Verhaltensänderung bei den verschiedenen gesellschaft

lichen Akteursgruppen erreicht werden so ll , der instrumentellen Ausformung und 

der Abstützung durch einen ergänzenden Ordnungsrahmen. 

IlI. Perspektiven 

Gesetzgeberisc he Strategien für ein ökolog;sches StoHstrommanagement wurden im 

Auftrag der Enquete-Kommission . Schutz des Mensc hen und der Umwe lt« entwik

kelt'" Diesen Strategien wird ;m Abschlußbericht der Enquete-Kommissio n beso n

dere Aufmerksamke;t gewidmer." Nun käme es darauf an, di ese in konkrete 
Gesetzesinitiat;ven zu überführen.·9 

A. Orientierung 

Will eine Gesellschaft die durch sie veranlaßten StoHströme (einschließlich der Ener 
gi eströme) akt;v steuern, muß sie sic h zunächst Klarheit verschaffen, welche Orien

tierungsgrößen sie dazu heranziehen will. Dies gilt n icht allein hinsichtlich der 

Quantität der Stoffströme, sondern auch hinsichtlich der Qualität. Sie hat sich zu
dem der Frage zu stellen, in welcher Weise sie mit stoffinduzierten Risiken umgehen 

will (siehe 1. ). 

,,6 Diese Erkenntnis zlhh ctw:! rur die chemische Industrie miltlerwei le ~um Allgemeingut ; siehe etwa das 
damalige Vorstlndsmltglied der Blyer AG. Eberhard Wt>ue, Grundsandichc Ub erlegungen zu Verbleib 
und Ycrbmuc:h von Gcbr.luchsstOffcn (use p:merns), in: M. Held (Hrsg.): Lmbddcr dL'r Chemn:politL k, 
Frlnkfu rt 1991, SS (f. 

47 Zl nlreiche Vorsthbge für ein -modernes Umweltordnu ngsrecht .. {inden SICh bel G. Lubb(:-Wolff, Mo
dernisierun ß des Um wchonJnung.srcchts, Ban n 1996. Einen .. pro:\kuven" Ordnungsrlhmcn entwIckeln 
M. Fuhr/ S. Gebers/G. Roller/K. Blu r, Ans::itzt fur prolktive Str:J.t(:gll.'n zu r Vermeidung von Umwd,b("
bSlunl;c:n Im Inrern;lnonllen Veq;lelch , in: Enquete-K.ommlsslon .~Schu t~ des MemchC'n und der 
Umwe lt " (Hrsg.), Grundla:;cn dc:s Sto(fStrOmmln"J.gcments, Sonn 1995: zuslmmcnl:;cfJßt bel M. Fuhr. 
Pro:lklivcs unternehmerisches Hlndeln, Zeinchnft ur Umweltpohuk und Umwchrecht (Zru) 199-1. 
014 5-47 2 . 

4S Enquclc-Kommis.)lon (Fn.lo), S67fL, 609 H., 632H .. msb. 666fL 
49 Vbl. d37;U M. Fuhr. N:lchh"J.lllj;c Krt:lshufwlrtSchl h. 10 : Deutscher ßunJes I 3~. U:n wchau s.) <;. h ur~-Drs 

12/ -IH · 
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Hinsichtlich der beiden erstgenannten Kriterien kann in weitem Umfang auf die 

Vorarbeiten der Enquete-Kommission »Schutz des Menschen und der Umwelt« zu
rückgegriffen werden (siehe oben unter II. A.). Problematischer erscheint dagegen 

der Risikoaspekt. Weder das Ptlanzenschutz- noch das Chemikalienrecht scheinen in 

ihrer gegenwärtigen, zunehmend durch das Gemeinschahsrecht geprägten Ausge

staltung geeignet, diesem Aspekt in hinreichendem Maße Rechnung zu tragen. 
Dringend geboten erscheint eine eingehende Diskussion über Maßstäbe und Metho

den der Risikoabschätzung und des Risikomanagements'O Bei Risikofragen, die die 

Gesellschaft insgesamt betreffen, stellt sich zudem die Frage, ob die Einschätzung 

derjenigen, die als »Experten« auf diesem Gebiet gelten, wirklich allein den Aus

schlag geben sollten oder ob hier nicht - jedenfalls ergänzend - Sichtweisen anderer 

gesellschaftlicher Anspruchsgruppen (»stakeholder«), auch wenn sie gemeinhin der 

»Laiensphäre« zuzurechnen sein mögen, ebenfalls einzubeziehen sind.!' Bei der Ri

sikoermitrlung und -bewertung ist zudem darauf zu achten, daß nicht allein »noto

rische Optimisten« am Werke sind, vielmehr bedarf es hier auch der "konstruktiven 
Pessimist~n(,. 5~ 

B. Instrumente eines übergreifenden Stojfstromrechts 

Im folgenden sind Konturen eines gesetzlichen Rahmens für ein ökologisches Stoff
stfommanagement ("Stoffstrom-Gesetz«) weiter zu beschreiben.') Die zukünftige 

gesetzliche Regelung sollte nicht allein »gefährliche Stoffe«, sondern auch Massen

stoffe, sonstige Materialien und in vollem Umfang Erzeugnisse erfassen. Der An

wendungsbereich wäre demgemäß gegenüber dem geltenden Chemikalienrecht 
deutlich erweitert. 

I. Umwelthandlungszieie 

Auf der Grundlage einer gesellschaftlichen Verständigung über die drei unter A. 

genannten Kriterien lassen sich allgemeine und sektorale Umweltleirlinien formulie

ren. Diese sollten in allgemeiner Form - in Anlehnung an die Ergebnisse der 

Enquete-Kommission - im Stoffstrom-Gesetz verankert werden." Ergänzend tritt 

eine Ermächtigung zum Erlaß konkreter U mwelthandlungsziele15 in Form von 
Rechtsverordnungen hinzu. 

50 Siehe G. Winter, Risiko:lnalysc und Rj~ilko:lbwchr im Chemika lienrecht, Dusscldorf 1995. 
51 Siehe d.:lzu den Im Aufrr.lg Jer US-ameribnlschen Umwclt be-horde ErA erstellten Bericht von Menzie

Cur.1. und AssociJ.tes Ine .. An lSSl'SSment of (he nsk as scssme:H par;u.:Jlgl1l fcr ccolog:C'J1 rlsk assessmcm 
(Commls.~ion on Ri s. k A.sscssment and RisK 1.lnagcmt:nt), Washmgwn, D. c., 1996, 5. 

52 Siehe M. Fuhr, Umwelth:tftung im Bemcb, UMSCHAU - f achzeHsd mft der IG Chemlc-Papier-Kern
mlk, lG Bergbau und lnergle und Gewerkschaft Leder, Heft 5/1996, 44-4S. 

SJ Vgl. 7.um fo lgenden Gebers er ::d. ( f-n'43); H.Fnege. Auf dem Weg zum Scoffrecht, ZUR 1995,2,11; 
RchhmJer, Konzeption eines in sich gcschklsscncn Sloffrcchls, in: Enquete-Kommission (tn. 47). 

54 Zum Verhh ren der Fcsdc~ung von UmweltZlt~len siehe M.Janll.;kel A. Canus/ H.Joq;ens. Konscnsu.:l[e 
ZleJbddung - N:niorl.1!c Umweltpbnung J.ls neuer Ansatz in der Umwchpoliuk, Ökolol)lsdH"s Wirt
schaften :'/ 97, 6 f. In diesem Konte.xt IS[ nuch der Frage nachzugehen, ,....., u: gestlbch.lfrhth !lorwcndlg 
und :'imnvollist und welche Rlslkcn die GcsJ. ffithc: !t dafur 7.U trJ.gm bereu ISt -: siehe d.17.u K. H. LlJcur, 
Vo r. der Gefahrenlbwchr 1.um RlslkoffiJ.na~e filen[ im scoffbczo):;en~n Umweltrecht, 10 : Wlmer (Fn. 50), 
2.1' ({. 

55 Efncn UberbJick uber die Lntern:1Uon::d dlskutlerten Umweltzide fi ndet sich bei D. Bunkd 
U. Eberle-/ R. GneßI1.lmmcr, Umwelt"l.lcle stJ(t Last Minute-Umweltschul1. - N;.Hlönalc und IlllcrnJ.tio
nalt ~wrrbczogcne Zleh'orgJ.bcn, Freiburg 1995. 
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2. Stoffbezogene Grundpflichten 

Der Mensch kennt mittlerweile über 15 Millionen verschiedene chemische Substan

zen. Über 100000 chemische Stoffe werden industriell genutzt. Die Wirkungen, die 

der Mensch auf diese Weise in Gang setzt, sowie die kurz-, mittel- und langfristigen 

Konsequenzen für die Schutzgüter, die unter der Obhut unserer Rechtsordnung 

stehen, sind weitgehend unbekannt. Zwar formuliert § I ChemG, Zweck dieses Re

gelwerkes sei es, "den Menschen und die Umwelt vor schädlichen Einwirkungen 

gefährlicher Stoffe zu schützen, insbesondere sie erkennbar zu machen, sie abzuwen

den und ihrem Entstehen vorzubeugen«. Dem korrespondieren allerdings keine 

gesetzlichen Grundpflichten derjenigen, in deren Handlungs- und daher Verantwor

tungsbereich es liegen würde, dieses Ziel zu verwirklichen. Zwar hätten derartige 

Grundpflichten für sich allein zunächst einmal vorwiegend appellativen Charakter, 

dies spricht allerdings nicht dagegen, sie gesetzlich zu verankern. Zumindest in Form 
einer Obliegenheit entfalten sie in jedem Fall auch rechtliche Qualität.'6 Dement

sprechend empfieblt es sich, stoffbezogene materielle Grundpflichten aufzuneh

men", und zwar die Pflicht, Gefahren abzuwenden (I); die Pflicht, Vorsorge zu 

treffen (1) sowie die Pflicht, über die Wirkungen eines Stoffes (oder Erzeugnisses), 

seine Gewinnungsorte und -verfahren, Anwendungsbereiche, Anwendungsmengen 

und Verwertungs- und Beseitigungsmöglichkeiten Daten zu erheben und mitzuteilen 

(3)· 
Während die beiden ersten Pflichten dem mittlerweile klassischen umweltrechtlichen 

Kanon entsprechen, zielt die dritte Pflicht auf die besondere Situation im Bereich der 

Stoffpolitik ab. Während bei induStriellen Anlagen das Wissen über die zu 

steuernden Vorgänge vergleichsweise groß ist,'S fehlt es für weite Bereiche der Stoff

politik an entsprechenden Informationen. Selbst bei »neuen« Chemikalien, die nach 

dem europäischen Chemikalienrecht unter Vorlage entsprechender Prüfnachweise 

anzumelden waren, fehlt es an einer systematischen Datenerhebung und -verarbei

tung für den Zeitraum nach der Anmeldung.'9 Vor allem fehlt es an Daten über den 

Stoffstrom .vOn der Wiege bis zur Bahre«. 

Die Grundpflicht zielt dementsprechend darauf ab, über die Pflichten bei der Erst

anmeldung hinaus (sowie auch bei AltStoffen) einen permanenten Prozeß der 

Wissensgewinnung und -verarbeitung zu institutionalisieren (siehe unten 4.). Oder, 

anders gesagt, angestrebt wird eine "permanente Risikoforschung im Laboratorium 

der Risikogesellschaft«. 

Zu begründen ist diese Grundpflicht aus dem Verantwortungsgedanken heraus: Wer 

für sich in Anspruch nimmt, Stoffe und Produkte zu vermarkten, die zu Risiken für 

Mensch und Umwelt führen können, ist zugleich gehalten, seinen Beitrag zu präven
tiver und begleitender Wissensgenerierung zu leisten. 

56 Vgl. H.J.1r.lS.~. Reichweite des Bes[:J.ndsst.:hutzes Industrieller Anbgen gegemiber umweltrechtlichen 
Maßnahmen, DVBI. 1986. J 14/) 15. Die Grundpflichten machen zudem deutlich, In wekiler Weise die 
Rechtsordnung die Bdugnls~ und VerJ.ntwortungsbereiche zuordnel und,; b:J.bncLert", D::mn Ist u. :1. eIne 

offcntlich-rechtliche r nh:lhsbestimmu ng des Eigentums (vgl. BVerfGE 58. )00/ JJ6 = NJW 19S1, 745/75) 
[ .. Naß:J.uskiesun~ .. ]) zu sehcn. Aber 3uch im Zivilrecht kann dies - etwa im R:lhmen von H:lhungspro
... cssen über§ 82} II BGB (vb!. BGH vom 7. [0. [986 - VI ZR [87/85, NJW 1937. J7"z/J7J [ .. i· ... l
Z-Spr:lY" J) - Bedeutung erbn~en. 

57 So bereItS Fuhr er oll (Fn. F ). }, dem folgend RehbInder (Fn. 0)· 
58 Nicht zuletzt aufgrund der eingespIelten. :luf gewerberechdichen Tr:lditionen beruhenden hoheitlichen 

Überw::J.chung. seu bngem erg:mZI um eine Offentlichkeit!ibetedigun g -:"'or der Emchlunb Jcr Anlagt . SCll 
der Umweltinform::J.tlonsrichlhmc der EG ergin:z.{ um den Inform:HIOnS2.ug:m g wahrenli des Anla ~ t' n 

~etnebs. 

59 bne ::J.hnhche Sltu:ltion ISI trn ßcreu:h des Gen(echnikrc~' hl s Zu konSI.:'i li ercn. vgl. !\I.Jorgensen/G. WIn
[Cf, Rcchtlll.:hc Probleme der Freiser7.,ung, ZUR [996, !9Z/ !97 und G. RolierlR.Juhch. Die Uberw.1-
~hunj.!; t;entechnlscher Frelseli·.ungen, ZUR [996,74 H. 
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J. Produktbezogene Grundpf/ichten 

Über diesc stoffzentrierten PI1ichtcn hinaus sollten produktbezogene Grundpflich
ten verankert werden. Dabei kann auf die Punkte zurückgegriffen werden, die § 22 

KrW-/ AbfG als »Produktverantwortung« bezeichnct. Soweit darin noch keine ech

ten Grundpflichten zu sehen sind, isr dies klarzusrellen. Anknüpfungspunkte bieten 

zudem die - sogar srrafrechtlich bewehrten - Verbote des Lebensmi[[el- und Be

darf sgegens tänd e ges erz es. '0 
Wie die Ausführungen zu den Grenzen der Kreislaufwirtschafr (siehe 11. 0.) zeigen, 

kommt der Lebensdauerverlängerung und der verbesserten Nutzungsimensirät be
sondere Bedeurung zu. Ersreres läßt sich als GrundpfLicht formulieren", lerzteres 

richtet sich vor allem an die Verbraucher (und bedarf enrsprechender organisarori

scher Vorkehrungen und der Bereirschafr, Absrriche an Lusrgewinn und Sozialpre
srige hinzunehmen, die sich aus Kauf und Besitz a[[raktiver Waren ergeben). 

4. Monitoring der Stoffströme und Stoffwirkungen 

Die Grundpflicht zur Wissensgenerierung ist zu ergänzen durch ein System, welches 
das Moniroring der Srof!srröme ebenso gewährleistet wie die Verarbeitung der In

formationen über bekannt gewordene srofniche Wirkungen. 

a) Stoffstromregister 

Zukünftige abfallwinschaftliche bzw. srrompolitische Entscheidungen benötigen 

Informationen über die relevanten Sroffströme. Stehen dicse Daten zudcm der Öf
fentlichkeit zur Verfügung, so entsteht eine starke Anreizwirkung auf Seiten der 
Verursacher, Abfallmengen qualitativ und quantitativ zu verringern. 

Das Beispiel des US-amerikanischen Toxic Release Invenrory (TRI) zeigt dies sehr 

nachdrücklich. Unternehmen ab einer besrimmten Größenordnung müssen dort die 

Emissionen (Ablufr, Abwasser, extern enrsorgter Abfall) von nahezu 400 Stoffen an 

die US-EPA mi[[eilen. Ab 199] zählen auch Angaben zur Abfallverminderung zu 

den im Rahmen des TRI erfaßten Daten. Alle Daten werden von der EPA auf EDV 

erfaßt und in nutzerfreundlicher Weise der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt." 

In den USA waren die TRI-Daten Voraussetzung für eine Vielzahl von Aktivitäten 

auf den unterschiedlichsren Ebenen') D ie TRI-Daten haben einen hohen Aufmerk
samkeirsgrad in der Öffentlichkeit erreicht - und zwar sowohl lokal als auch in der 

nationalen veröffentlichten Meinung. Die Steuerungswirkung, die sich aus der Pu
blizität des Regisrers ergibt, isr nach Einschätzung aller Seiten in den USA als sehr 

hoch einzuschätzen. 
Der Aufwand für dte Installation eines derartigen Registers ist geringer als es zu
nächSt den Anschein haben mag: 

60 Siche §§ S, JO H. LMBG (d.l7. U H. Rutzlcr, Ln: Lebensnllm·Jr,:chu-H:lndbuch, Munchen L996, 11 
Rn. '5 H.). 

61 Er(;anztrld smd .111 trdLnJ;s Weltere M;).I ~ n:lhmen notwend i~ , ~I ehe dIe fulgenden Vorschbge. 
62 Vg!. [-u hr Cl J.l. ( f n. 47J, J5 ff . . ~OWLC' B. Rutherford. Pollut;lnt Rtk' ,l S(' J.n d Tr:lnsfer RegL S (er .~ . elnt-news

l..:ucr 2/96, 28 fL 
6J Em BelspLel: Im R:thmen eln~s freiwdligcn ProgrJ.mmes (\.l ern ~og . JJ/so-Prograrnm ) haben sLch prak

ti5ch alle groneren Unternehmen :;egcnuber der US- EPA z.ur VerrlLJ gt"ru n); von Schl ds toHab \)Jben In 

btstlfllmt Cll Fmt C!1 (bis L99.2.: -J 3 ";'" biS 1995: -1 0%) verpflichtet. Bezugspunkt SInti d.lbei die .E:.nllSS luns 
daten, UII= 1988 Im RJ.hmen des TRI erhoben WUrUI'H. BCfCi[s heute laßt Sich feststellen. cb ß die 
Reduktlonsz.idc oftmals rnlhcr unu In I:)ro(scre:ll Um (:tng erreICht wurden. 

[7] 
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174 Die Unternehmen sind aufgrund des Abfall-, Immissionsschutz- und Wasser

rechts - sowie ggf. der Teilnahme am EG-EMAS-System6' - ohnehin gehalten, die 
erforderlichen Informationen zu erheben; eine Weitergabe nach einem standardi
sierten EDV-System stellt dann keine große Belastung mehr dar. 
Eine Weiterverarbeitung größtenteils auf EDV eingehender Daten ist mit relativ 
geringem Sach- und Personalaufwand möglich. 

Es erscheint daher sinnvoll, nach dem Vorbild des US-amerikanischen TRI ein zen
trales, nutzerfreundlich geführtes Stoffstromregister einzuführen. 

b) Righc CO know 

In Ergänzung zu einem hoheitlich geführten Stoffstromregister wäre zu überlegen, 
einen direkten Informationszugang zu den primär stoffstrompolitisch Veranrwort
lichen (in der Regel den Unternehmen, die Stoffe herstellen oder anwenden) zu 
eröffnen. Dies würde eine direkte Auseinandersetzung zwischen den Veranrwort

lichen und den Betroffenen ermögliche n. Ansätze dazu gibt es bereits im Arbeits
schutzrecht, dem bundesdeutschen Umweltrecht ist dies bislang fremd. Anders 
schaut es dagegen wiederum in den USA aus, wo den Anwohnern einer Industrie
anlage, die mit gefährlichen Substanzen arbeitet, das »right to know . gegen den 
Anlagenbetreiber zusteht." Ziel der Regelung ist es, der Gemeinde und ihren Be

wohnern Informationen über toxische Substanzen und die Art des Umgangs in der 
Anlage zu verschaffen" Dem korrespondiert eine entsprechende Informations
pflicht auf Seiten des Anlagenbetreibers, deren bloße Erfüllung oftmals dazu führte, 
daß weniger toxische Einsatzstoffe zum Einsatz kamen.'7 

c) Ökologische Rechnungslegung 

Aus den gleichen Erwägungen heraus spri cht vieles dafür, Umweltberichte der Un
ternehmen obligatorisch vorzusehen. Eine derartige ökologische Rechnungslegung 
müßte allerdings deutlich über die Vorgaben der EG-Verordnung zum Umwelt
management (siehe dazu unten c.) hinausgehen . Nur wenn die Unternehmen sich 
bewußt sind, daß in ihrem Bereich Möglichkeiten zur Verringerung des Einsatzes 
von Stoffen und schädli chen Stofffreisetzungen bestehen, können von ihnen entspre
chende Handlungen erwartet werden 6 ! Zu empfehlen si nd folgende, aufeinander 
aufbauende Instrumente: 
- Die gesetzliche Verpflichtung, für jede Anlage einen Beri cht über den Einsatz, die 

Freisetzung und den Transfer von Stoffen abzugeben, zwingt die Unternehmen, 
sich mit ihrem Stoffdurchsatz zu befassen . 

64 Verordnung (EWG) N r . . 8}6/9J (c:ngl. : .. Environment:!.J Mal1ag<:mtm 3.nd Audit S,hcmc .. - EMAS) im 
deutschen Sprlchgebrauch irrefuhrend auf den Begriff des .. Audit .. reduzlen; siehe dnu unten C. 

61 Rechtsgrundlage ist da " Eml!rgl'ncy Planning and Community Right to know 3el· (EPCRA), 42 USC~) 
IIC-oI-IIO~O; siehe: daz.u D. H. Robbins. Public Interest Environmemll Lllig3lion in [he United StilteS , 
In: D. Robinson/J. Dunkley, Public Interesl Pcrspectlves in Envlronmental L:aw, London 199$,29 f.. m. 
N:u:hw. aus der RCl'ht.sprechung. 

66 Auf dem Verglc il: hswcge wurden den Anwohnern daruber hinaus In emer Rc:ihe von F:allen weitcrg~
hende Informations· und ZU!;3ngsrechtc ~lOgeraumt; $0 etW:1 chs Recht einer Urnweltsrupp~ ! einen 
IndusH".:betn~b durch einen Umwdlpnifcr Ihrer W.lhl ".lu ditIC~rcn « tu llssen (SIehe bel fn . 76). 

67 Robb,", (Fn. 65), ) 1. 

68 So untc:rsm:lcnc tll.S ChemIeunternehmen Ciba-Gci~y AG In sein",'m K~)nzern·Umwel[benchl (1993, 
1-6): .. Dcr Wunsch n.ll:h einer Umweltbcri..:hterSt.ll :ung wurtk' ur.~p run~lll: h seitens der OffentlichkeLt 
gC.lußen. Als wir dann ~g3nnen. dlese:n Wunsch z.u ,.:lHsprel.:hcn. wurde uns da ~lclchzC'U1ge große 
Nutz.en tur unsere eigene Geschl.l lcstJ.ugkeu bewufk Wir erh.llten so einen Uberbltck uber unsc:-e Er· 
folge, Unzubnslichkcict'n und Wisst'nslucken . Dies iSt :loch t:ln gutes Beispiel {blur, wie Nachfragen von 
lullen eine POSUIVt' Emwicklung sowohl fur die UmOtdl als auch fur die Indus.ric cLnleiten konnen. ;. 
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Die gesetzliche Verpflichtung, für jede Anlage Reduktionsmöglichke ite n aus tech
nischer und ökonomischer Sicht zu durchleuchten, liefert Erkenntnisse, die zu 

einem Konzept z ur Einsparung von Rohstoffen oder zu r Verringerung vOn Rest

stoffen fuhren. 69 

d) Informationsverarbeitung 

Ein weiteres Element des begleitenden Monitortngs betrifft die Informationsverar
beitung. Neben den StOffmengen stehen hier vor allem die Wirkungen der StOffe im 

Mittelpunkt. Erforderljch ist IUer ein Zusammenspiel zwischen Herstellern, Ärzten 

und Sozialversicherungen, Behörden, Verbraucherverbänden und Öffentlichkeit .'· 

Ansätze in dieser Richtung finden sich im Bereich von Lebensmittelüberwachung 

und -mont[oring ." 

5. Kooperationen 

In Kooperationsprozessen können die spezifischen Stärken der einzelnen Akteure 

zum Tragen kommen. Allerdings bedarf es dazu bestimmter Rahmenbedingungen : 
D as Kooperationsprinzip darf nicht in seiner falsch verstandenen, auf das Zusam

menwirken von Industrie und Staat begrenzten Form zum Einsatz kommen. 

Vielmehr müsse n andere gesellschaftliche Gruppen (Verbraucher, Umwelrorgani

sationen, Arbeitnehmer) an dem Prozeß beteiligt werden. Dazu bedarf es entspre
chender Verbhrensregelungen. 

Ein hoher Stellenwert kommt zudem der Erfolgskontrol.le (»Monitormg«) der 
Kooperationsergebnisse zu. Dies ist zugleich eine wichtige Aufgabe der vorge

schlagenen Stoffstromregister. 
Damjt Kooperationsprozesse in fairer Weise möglich sind, bedarf es zudem einer 

gezielten Förderung der Vertretung vOn Gemeinwohlinteressen. Im vorherigen Ab

schnitt wurde der enge Zusammenhang zwischen Wissensgenerierung und Koopera
tion mit den Anspruchsgruppen in der Gesellschaft deutlich. Diese Kooperation 

bedarf einer " fai ren Datenverkehrsordnung«, um das »informationelle Gleichge
wicht« zwischen den verschiedenen Seiten zu gewährleisten." 

Vorschläge für d ie Tn stitutionalisierung von Kooperationsprozessen wurden bereits 
hinsic htli ch der Definition von U mweltleitbildern lind Umwelthandlungszielen un

terbreitet (siche 1.). Defi zi te bestehen auch beim Verfahren zur Erstellung von 

unrergesetzl ichen Rege lwerken : von der Rechtsverordnung über Verwalrungsvor
schriften" bis hin zu techn ischen Normen ." 

Besonders hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang "HerstelieriNutzer-Ko-

69 Ans;llze ,0 d .... str KJchlu ng enthJlten eine Rtlhe von L.lndcsabfallgesclzen (2. B. §§ s bund c Ab(C
NR W und § 1 Ab, . 5 EGAB-S" hsen) sowie ,n §§ ' 9 und '0 KrW-1 AbfC. 

70 Vorschl:igc daz u flnd~n sich bel Fuhr c.'l 31. (Fn . p). 
71 Vgl. §§ 4off. und 46 c H. LMßG : d:t1.u K. SChll lu. m: lebcnsmluclrcchts-Hlndbuch. Munchen 1996. IC 

Rn. IIJ ff. 
72 M. Fuhr, . Fa ire D3{envcrkehrsordnun~ .. - Aur dem Weg z.um mform.:lt1ondlcn GleichgeWIcht. m: Deut

scher Bundestag. U01welt:lIlSSchll(~ Drs. l :lS .fO (= KGV·Rundbri~r 2/94. l4 H.). 
n SII:he duu die Vo rschl3g~ In M. KloepfcrlE. Rthblnder/ L Schmidt~Aßm3nn. UmwehgeS1..' lZbuch 

(UGB). AlIscmclner 'fei l, SS I S 2-'5.f ' Zu den Errahrungen in den USA vgl. Bohm, MogJII:hkeuen und 
Grenzen elne-r PrOz.edurl lislcrung Jes Umwclt rrchu, 10 : A. RoßnJ.gcI/ U. Neus<.'r (Hrsg.) , Rcformpcr
spl'ktlvcn Im Umwdtn.:dH. BJd cn -ß:\dcn 1996. 193 f . 

7.1 M. Fuhr/lJ. BrtndlclB. Gebers/ G . RolI~·r. Rdorm der curoplischen No rmun gsverbhrcn - vt'l"r2lssung~

und europ:Hccht llche Anforderungen ;J n pn v:HI' Normun f.;svcrfahrl'n. O;lrmS[;ldt 1995 ; A Roßn,l~el. 
E.urop:us 11(' Tccnmkno rmcn Im L,duc des Geml,:Jn Sc.h;lhsvenr:l·srech, s. OVBl. 1996. 11111 {f 
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operationen .. l! sowie lokale Umweltschutz vereinbarungen (in den USA als »Good

Neighbour-Agreements« bekannt).'< Sie zielen darauf ab, auf lokaler Ebene ökono
misch und ökologisch tragfähige Strategien für Unternehmen zu finden. An der 
Problem definition und Problemlösung sollen Vertreter des Unternehmens, der be
troffenen Arbeitnehmer, der Nachbarschaft sowie aus Kommunalverwaltung und 

UmweltOrgan.isationen mitwirken, um so - in "guter Nachbarschaft .. - dauerhaft 
lebensfähige industrielle Strukturen zu schaffen. 

Ähnliche Ansätze, die zum Teil stärker auf den Umweltschutz zugeschnittene Ziele 
verfolgen, gibt es auch in anderen Ländern. Zu nennen iSt hier in erster Linie Japan, 
das diesbezüglich auf eine relativ lange Tradition verweisen kann . Aber auch in 
Deutschland wird verei nzelt auf dieses Instrument zurückgegriffen. 

In den USA existieren eine ganze Reihe von Fällen, in denen durch lokale Vereinba
rungen z. T. weit über die gesetzlichen Anforderungen h.inausgehende Verbesserun
gen des betrieblichen Umweltschutzes verwi rklicht wurden ll 

In der Bundesrepublik Deutschland wurden durch lokale Umweltschutzvereinba
rungen meist konkrete Konflikte im Zusammenhang mit Anlagengenehmigungsver
fahren gelöst. Der hohe Stellenwert, der in Deutschland hoheitlicher Entscheidungs
findung78 beigemessen wird, verbunden mit einer anders gelagerten Konfliktaus

tragungstradition hat bislang dazu geführt, daß dieses Instrument nur ein 
Schattendasein führt. In jüngster Zeit scheint sich jedoch ein Wandel der Ansichten 

anzubahnen." 
An verschiedenen Stellen werden mittlerweile auch in der Bundesrepublik Media
tions-Verfahren mit dem Ziel einer weitgehend konsensualen Lösung von Umwelt
konflikten angewa ndt. Vielfach wird dieses Instrument, welches im Ergebnis auf den 
Abschluß einer lokalen Umweltschutzvereinbarung abzielt, jedoch erst dann zum 
Einsatz gebracht, wenn die Auseinandersetzung ein relativ hohes Konfliktpotential 
erreicht hat. Demgegenüber erscheint eine scärker prozeßhafre Sicht erfolgverspre
chender, die auf den Aufbau eines langfristig wirksamen Vertrauensverh ält ni s ab

zielt. to 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß lokale Umweltschutzvereinbarungen in ho
hem Maße geeignet sind, proaktive Innovationsprozesse in Unternehmen anzustO
ßen und s tOffstrompolitische Entwicklungen in Gang zu setzen. Da die Beteiligung 
für lokale Initiativen mit einem hohen Aufwand verbunden iSt, sollten - zur Ge
währleistung eines " fairen Verfahrens« und um das Gefühl, »ü ber den Tisch gezogen 

n Vg l. R. Gricßh~mmer er <11., Okologis..:he Produktenrwicklung und Produkteinftihrung mit Ökobilanz.en 
und AkteurskoopCfJtlOnen, Frelhufg 1995 . 

76 SLl:~he S. Lcwis (GooJ :"ielghbour Projcct for Sustain:lble Indusuics, HO~(Qn), Vortrlg :luf der Second 
Annual Confcrence on Po llution Pre'o'cmion, St:lte of Minneso{:I, Jlnuar y 30, [992. 

77 BeispLele finden si~h bei Fuhr t'1 aL (Fn. 47). I 5l H.; Lewis (Fn . 76); R. Abraham, clni~newsle{(cr l i 94, 
p. 18 sowie T. Ki.'cnan (SI..':l ior EdItOr), Public Scrutiny, {ndusenal S"lf~t'Y & HygIene Ncws, M:<Irch 199], 
p. l], der yon emer beginncndl'n Bewegung mit surker Tnebkr:lfc spril.:h;., 

78 [n Form des,. Verwahungsakces., der z.umindest in der Theone eln.s~·ltjg yon der Behorde I..'rlassen wi rd, 
dl' bdO .tber viel fach das Ergebnis eines zwelseitig~n Aush3ndlungsprOZfi:"~' cS zw, ~t:hen Unccrnehmen 
und Beh6rde ISt; unter Verstoß gegen du Kooperatlonsprinzlp wer!.icn dabei :lndere ßetroffene aus der 
Emscheidungsfindung weitgehend ausgeklammert. 

79 So h:lt die Hoechst AG, sensibiliSIC~rt durch die Reakuonen der Bevolkerung nach der Senl' von bl!trieb
lichen Storungs(illen Im Fn.ihl:l.hr 1993. mittlerweile !;ememsam mit der betrofi .... nen Bevölkerung einen 
Nachblrscha(csr.H ( .. Gcspr:ichskrl'is Hoechster Na~· hbarn,,) emgenchcl'(. Siche .J.lZU bereits M. Fuhr. in : 
G. Winu:r. Oifendichkclt von Umwe!unfo nnallonen. Badcn-Bldcn 1990, Il9{f· 

80 Im rhelObnd-pf.dl.LSchen Landkreis Bltkenield wird Sl'!t L99l im Rlhmen von Flrmen-:lnsledlungtn ein 
Burgerbetelhgungsmodell emgesetzt , das berl'irs im Vorfeld der Ansiedlungsemscheidung an5et;a und 
uberdic Stufe dl's Genehmi~ung5verbhrcns hinaus -auch eine .. Nachkontrolle. wJhrcnd des Probc- und 
Daucrbetnt:bs bl'inh:dll'l: Vt;1. M. Fuhr/M. S-:lder, Bu q;erbetedlgung.mlodell Im Rahmen des OKOM
P.:uks im LandkreIS Birkenfl'Jd. KGV~Rundbrief 4/ 92, 5 ff. 
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zu werden« zu vermeiden - zweckgebundene Förderminel"' bereitgestellt werden, 
um den Initiativen eine angemessene fachliche Unterstützung zu gewährleisten .l • 

6. Vermarktungsbedingungen 

Ökonomische Randbedingungen sind conditio sine qua non für die Entwicklung 

eines ökologischen SIOHstrommanagements. Der Staat muß dafür Sorge tragen, daß 
umwellOrientierte Innovationen sich auf dem Markt durchsetzen können . Dies ist 

eine wichtige Funktion der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung von 

Transparenz und Stärkung von Kooperationslösungen. Ergänzend müssen sowohl 

- ordnungsrechtliche Instrumente (z. B. SlOffbeschränkungen, "Sunsening« be-

stimmter Produktgruppen, Rücknahmepflichten, Anforderungen an die Art und 

Weise der Entsorgung), 
lm engeren Sinne ökonomische Instrumente (Umweltabgaben, möglichst ver
knüpft mit einer direkten Förderung innovativer Unternehmen) als auch 

privatrecht/iche Instrumente (Haftungsrecht, Verlängerung der gesetzlichen Ga

rantiezeiten für Produkte) 
zum Einsatz kommen. Auf diese Weise werden Felder für Innovationen eröffnet, 

deren Erschließung die Herausforderung zukünftigen unternehmerischen Handclns 
darstellt. 

C. Umwelt-Management und Stoffstrommanagement 

Eine zentrale Akteursgruppe des zukünftigen SlOffslrom-Managements sind die Un

ternehmen. Alle genannten Instrumente betreffen sie in der einen oder anderen 
Weise. Die Unternehmen benötigen - schon allein um die zwingenden gesetzlichen 

Vorgaben einzuhalten, aber auch um die Chancen "proa.ktiven Verhaltens. zu nutzen 

- ein Umweltmanagementsystem. Einen Rahmen für ein derartiges System gibt die 
EG-Verordnung über Umweltmanagementsysteme und die Umweltbctriebsprüfung 
(EMAS) vor.8) Auch wenn die EG-Verordnung als »Audit-Verordnung« bekannt
geworden ist, liegt der zentrale Teil der Regelung in den Vorgaben für das Umwelt

managementsystem. 8• Dazu zählt aber in jedem Fall ein betriebliches SlOffstrom
management", welches die Grundlage für die Umsetzung der unter B. vorgeschla

genen Instrumente (insbesondere des SlOffstrommonilOrings) bildet. Integraler 
Bestandteil sollte zudem die Kommunikation mit den Anspruchsgruppen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens sein. 

Unternehmensbefragungen zeigen, "daß die Möglichkeiten eines offensiven Um
weltmanagements von den bundesdeutschen Unternehmen bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft werden«.!6 Hier besteht ein erhebliche.s Enrwicklungspotential. 

S [ Im Unterschied '(.u klassIsl;;hen "Vc:rb:1ndsrorderung .. . 
82 Voraussetzung Ist schließlich - das zClgen Jll" Wr.:lt 3useinanclerkb.rfl'nden Erh.hrl,lngcn In den USA und 

In Deul:lichl::lnJ - eine loummdcst annahcrnde "juristische Waffengleichheu .. , was die Emraumung ent
sprechender Klagerechte ratsam erscbeinen I:lßt. 

S 3 Zum System der EG·Verordnung Siehe bspw G. Krar~, D:ls Oko·Audit·Systcm J.ls Nbnagementsystem 
Zur UmwelLbemcbspnifung, NVwZ 199J, 858-861. S\J\YIc.~ ders., Berriebsorgamsatlon als Element pro
aktiven Umweltschutzes. Jahrbuch des Umwelt· und Tc.·c.:hnlkrechts 199}. '45-178. 

8" Aufgabe des AudLts ISt ~s lediglich. FunktLOnaln:lf und 'W'irksamkcH des Umweltm:l.Jl:I~emer:~s~·~(ems 'Zu 
ubt:'rpn.ifen. 

85 Siehe Anhang I C Nr. 2-4, ~8; siehe B. Peter/G . 8oth/S . Gebers. Öko·Audlt. Bonn 1996. J5 f:. 
86 DIWi R WI. Umweltschutz und Indu s trie~tandort (U8A·8eri c: hte : (93). Berlln 199~. 5. v. fur Untern eh· 

men. dLe SLch fruhzt=HL i; .\Uf dlt.'scn W'-'g bCl)cbcn und proaku .... c StratCblen umsetz:.:n. sind nach Einschal· 

/77 
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IV. Schlußbemerkung 

Eine ökologische SlOffwireschaft setzt einen Veränderungsprozcß voraus, an dem 

alle gesellschaftlichen Akteure beteiligt sind. Um dies zu ermöglichen, ist der beste

hende rechtliche Rahmen an den genannten Punkten forezuentwickeln. Damit wäre 

zwar keineswegs bereits ein in sich geschlossener Ordnungstlhmen geschaffen, der 

aus sich heraus zwangsläufig in Richtung Nachhaltigkeit führe. Dennoch wären 

wichtige Impulse für eine Umorientierung gesetzt. Dies wird sich nicht erreichen 

lassen, ohne daß sich die Gesellschaft über die Bewältigung echter oder vermeint

licher Zielkonflikte" verständigt. 

Ein weiteres offenes Problemfeld ist der Umgang mit Risiken. Zwar würden mit der 

Verwirklichung der oben entwickelten Reformvorschläge Rahmenbedingungen für 

eine permanente Wissensgenerierung institutionalisiere. Klärungsbedürftig bleibt al

lerdings, mit welcher Priorität welche Informationen zu erheben sind und wie diese 

in den Prozeß der Risikoanalyse einzubringen sind. Naturwissenschaften und Recht 

bewegen sich hier bislang auf getrennten Wegen und haben es allenfalls in Ansätzen 

geschafft, eine gemeinsame Grundlage hinsichtlich der Methoden und der Begriff

lichkeiten zu schaffen. Um diese Barrieren z.u überwinden, bedarf es eines interdis
ziplinären Verständigungsprozesses. S8 

Auf der Seite des Risikomanagements und der instrumentellen Ausgestaltung des 

quantitativen und qualitativen SlOffstrommanagements stellt sich die Frage nach den 

geeigneten Steuerungsmechanismen. Auch hier wanen disziplinübergreifende Vcr

ständigungsaufgaben. Betroffen sind in erSter Linie die Rechts- und die Verhaltens

wissensc haften (Soziologie, Politologie und Ökonomie)." 

2un~ von orWund RWI ·,st::i1r schnell .. - neben einer Verbesserung sog. weicher r:.lklorcn, wie ctW.l. t:i nc 

hahere Attukti\'ilJt bel der Einstellung von NJ~hwuchskr:i!ten sOWie einer besseren MOllv:luon der 
Mitarbeiter - eine Reihe von mlceriellen Vorteilen verbunden (.1.3.0., I.p.). 

87 So ließe Sich das von der Bundesregierung prokhmlcrte CO:-RcduktionSZH!1 (sLC~he bei Fn. 17) durch 
eine Politik der .. Encrgiewendc" erreichen, die - Im Vergleich z.ur Fortsetzung der bIsherigen PolitIk -
:r.uJcrn per saldo 110000 zus.lcdiche Arbeitsplarze (vor allein In der Sau wirtschaft, abcr auch in der 
eisem'cr:Hbeitellden und elektrOtechnIschen lndustrie sow ie Im Diensdt'j$lungssckror) :"Ichc.:rn wurdL·. 
Auf der :lnderen Sei te wurden Jedoch ArbeItsplatze - vor allem in den tradiuonellen Sparten der Encr· 
giebercitslellung - verloren gehen; Siehe Oko·(nsILIU[ c. V. (B. Peter/M. CJ.meslD. SeLfned), NachhaltIge 
EnergLcwinschttft- EinSlIl~g Ln die Arbeitswelt von morgen, DarmslldtlBcrlin 1996. Dies macht sich - da 
die", Verberer" gesellschaftlich gut org3nislert .sind, w:lhrend dLe potcnliellcn .. Gl"winner .. sich noch nicht 
anikub cren konnen und zudem die Entwicklung reglona.! nicht :lusgewoßen ist - in einem entsprL'Chen
den Strukturwandel und den damit verbundenen Schwierigkwcn und WiderH.lnden bemerkbar. 

88 Vgl. hir den BereIch der okotOxikologlschcn Stoffrisiktn K. Mathes/G. Weidemann. Okotox.ikologLe und 
GebhrslOHregulierung- Perspektiven lur cin interdi.sziplin:ircs Forschungsfeld, Gala S (1996), ~4Shso. 
sowie (ur den Bereich gentechnischer Frelserzungen $. Klclhauer, Umwcltfolgenabsch;:at t.ung bei der 
Frtisctzung gcntechnisch vcrandener rfl;:anzen. Diss. Tubmgen, i. V. 

89 Siehe l.hzu die Beitrage)O D. Grimm (Hrsg.', S tJ.:lt ~:111f~:lbeo. B::HleJl-Baden 19~4' Unter der Betdigung 
des Aurors widmt:t SICh - mit UnterstulZung der Volkswagenstihun:.; - eine Forsc hun;.: s~ ruppt;:an der fH 
Darmsl:l.dt bu: 1999 der fragc, in wdchcr We].~c die okonomlsche Vcrha!tenstheorie lur rechtliche Steue
rungS.:.lUfglhen fruchtblr zu mlchcn 1St. 
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